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ImlüHes JerkündigungsßtaLt
für de«

Grotzh Bad . Amts - und Amtsgerichtsbe;irk Durlach.
Bezugspreis bei Sonderbezug vierteljährlich 1 ohne Bestellgeld — Preis der zweigespaltenen Zeile 25

Druck und Verlag von Adolf Dups in Durlach . — Fernsprecher Nr . 204 .

M 2. Mittwoch , den 9 . Januar 1918 .

Bekanntmachung
betreffend Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher vo«
Kohle , Koks und Briketts über 10 Tonne« monatlich

im Januar 1918.
Auf Grund der 88 1, 2, 6 der Verordnung deS Vnn-

dcsrats über Neqelung des Verkehrs mit Kohle vom
24. Februar 1917 jReichsgesetzbl. S . 197» und der 88 1
und 7 der Bekanntmachung des Reichskanzlers über die
Bestellung eines Reichskvmmissars für die Kohlenvertei-
luug vom 28. Februar 1917 sReichsgesctzbl. S . 198s und
unter Abänderung der Bekanntmachung, betr . Melde¬
pflicht für gewerbliche Verbraucher von Kohle , Koks und
Briketts vom 17 . Juni 1917 sReichsanzcigcr Nr . Hb)
wird bestimmt :

8 1 - Zeitpunkt der Meldung.
Meldungen über Kohlenverbrauch und -bedarf sind

in der Zeit vom 1 . bis spätestens 5. Januar erneut zu
erstatten. Siehe auch 8 11 .

8 2. Meldepslichiige Personen.
1 . Zur Meldung verpflichtet sind alle gewerblichen

Verbraucher snatürliche und juristische Personen) , welcheim Jahresdurchschnitt oder bei nicht dauernd arbeitenden
Betrieben im Durchschnitt der Bctriebsmonate minde¬
stens 19 Tonnen ( 1 Tonne — 1900 Kilogr. — 29 Zentner)
monatlich verbrauchen , gleichgültig , ob sie die Brennstoffe
per Bahn , Schiff oder im Landabsatz beziehen . Auch das
Reich, einschließlich der Heeres- und Marine -Verwaltung,die Bundesstaaten, Kommunen, öffentlich - rechtlichen
Körperschaften und Verbände sind für ihre Betriebe z . V .Gasanstalten , Gewehrfabriken, Werften, Wasserwerke,Straßenbahnen ) meldepflichtig . Auch Betriebe, denen die
Brennzusuhr gesperrt ist , find meldepflichtig .

2. Der Meldepflicht unterliegen nicht, und zwar ohne
Rücksicht auf die Höhe des Verbrauchs:

и) die Staatseisenbahnen :
b ) die Kaiser ! . Marine für ihre Bunkerkohlen;
vj die Heeresbetriebe, soweit der Bedarf durch In¬

tendanturen beschafft wird ;
ck) Schiffsbesitzer für ihren Bedarf an Bunkerkvhle ,sowie für die zur Heizung der Schiffsräume be¬

stimmte Kohle ; * *
s) Zechenbesitzer, soweit sic selbst erzeugte Kohlen ,Koks und Briketts als Deputatkohle und zur

Aufrechterhaltung ihres Grubenbetriebes sZechcn -
selbstverbrauch ) oder zum Betriebe eigener Koke¬
reien smit oder ohne Ncbenproüuktenanlagen) ,Teeröestillationen, Generatorgas - und sonstiger
Gasanstalten oder Brikettfabriken verwenden
sverkoken, brikettieren) , wenn diele Werte in un¬
mittelbarem Anschluß an die demselben Zechcnbe-
sitzer gehörige Zechenanlage errichtet sind ;

к) die landwirtschaftlichen Rebenbetriebe, d . h . solcheBetriebe, die in wirtschaftlichem Zusammenhangmit einem landwirtschaftlichen Betriebe von dessenInhaber geführt werden, so weit sie nicht Gegen¬
stand eines selbständigen gewerblichen Unterneh¬mens sind;

ll) Schlachthöfe, Gastwirtschaften , Gasiliöfc, Badean¬
stalten , Warenhäuser, Ladengeschäfte, Kranken¬
häuser, Strafanstalten und ähnliche Betriebe, fer¬ner Bäckereien , Schlächtereien , soweit sie dem Be¬
darf der in der Gemeinde wohnenden oder sich vor¬
übergehend aufhaltenden Bevölkerung dienen .3 . Ob hiernach ein Verbraucher meldepflichtig ist , be¬stimmt im Zweifelsfalle zunächst die für den Sitz des Be¬triebes zuständige Kriegsamtstelle. Ter Reichskommissarfür die Kohlenverteilung kann über die Meldepflicht ab¬

weichend von dieser Bestimmung entscheiden.
8 3. Inhalt der Meldung.

1 . Die Angaben haben in Tonnen — 1999 Kilogr. zuerfolgen und sind unter genauer Adressenangabe desLieferers oder der Lieferer nach Art lSteinkohlc, Stein¬kohlenbriketts, Braunkohle, Braunkohlenbriketts , Zechen-
** Die Meldepflicht gegenüber der zuständigen Bunker¬

rohlenstelle wird hierdurch rächt berührt.

koks und Gaskoks ) , Herkunft nach Gebieten der Amtlichen
Verteilungsstellen, mit der genauen Bezeichnung gemäß
8 6 sz . B . Gebiete rechts der Elbe, Sachsen links der Elbe,Nuhrgebict usw .) und Sorten (Fett-, Mager-, Förder-,Stück - , Nuß- , Staub -, Schlammkohle usw.) zu trennen.Die Meldungen haben folgende Angaben zu enthalten :

a) Bestand am Anfang des Vormonats ,b) Zufuhr im Vormonat,
e) Bestand zu Beginn des laufenden Monats ,
<l ) Verbrauch im Vormonat,
o) Bedarf für den laufenden Monat ,
I) voraussichtlicher Bedarf für den folgenden Monat .

2. Als Monatsbedarf (Spalten 8 und 9 der Melde¬
karte ) darf nur angegeben werden die tatsächlich zur Füh¬
rung des Betriebs in dem angegebenen Monat benötigte
Brcnnstoffmenge. Insbesondere dürfen etwaige Rück¬
stände nicht in Sie Bedarfsanmeldung eingestellt werden .Betriebe , die laut amtlicher Verfügung von der Beliefe¬
rung ganz ausgeschlossen sind, haben als Bedarf Null an¬
zugeben ; solche, die von der Belieferung über eine be¬
stimmte Brennstoffmenge oder -gnote hinaus ausgeschlos¬
sen sind , haben nur diese als Bedarf anzumelden.

3. Unter „Zufuhr im Vormonat" sind auch gelegent¬
liche Aushilfen mit Nennung des Anshelfenden anzu-
gcben .

8 4. Nachprüfung der Angaben .Der Meldepflichtigc hat fortlaufend über Zufuhr und
Verbrauch an Brennstoffen nach Art, Serkunftsgebietund Sorte in solcher Weise Buch zu führen , daß eine
Nachprüfung der Bestände möglich ist .

8 ö. Meldestellen .
I. Die Meldungen sind zu erstatten:
1 . an den Reichskommissar für die Kohlenverteilungin Berlin ;
2. an die für den Ort der gewerblichen Niederlassungdes Meldepflichtigen zuständige Kriegsamtstelle :
3. an diejenige Amtliche Verteilungsstelle, welche un¬

ter Berücksichtigung der Herkunst der melöepflichtigen
Brennstoffe zuständig ist fsiehe 8 6) . Bezieht der Melde¬
pflichtige Brennstoffe aus den Gebieten mehrerer Amt¬
licher Verteilungsstellen, so sind an alle diese Amtlichen
Verteilungsstellen Meldekarten einzusenden ;

4. an den Lieferer des Melöepflichtigeu . Bestellt der
Meldepflichtige bet mehreren Lieferern, so ist an jeden
Lieferer eine besondere Meldekarte zu richten . Bezieht er
von einem Lieferer Brennstoffe aus mehreren Herkunsts¬
gebieten, so hat er diesem Lieferer so viel Karten einzurei¬
chen . wie Herknnftsgebiete in Frage kommen. Für die
von einem im Anslande wohnenden Lieferer unmittelbar
bezogenen böhmischen Kohlen sind die Meldekarten nichtan den ausländischen Lieferer, sondern lsoweit es sich um
nicht im Königreich Bayern gelegene Betriebe handelt) ,an den Kohlenausgleich Dresden lsiehe 8 6, Ziffer 7) zusenden , und zwar mit der Aufschrift : „AuslanbskoMe". '
Für Betriebe , die im Königreich Bauern liegen , sind dieseMeldekarten an die Amtliche Verteilnngsstelle München
(8 6?) zu senden und zwar mit derselben Aufschrift.II . Außerdem haben Meldepflichtig ? , deren Ber -
brauchöstelle im Absatzaebiet der Rheinischen Kohlenhan¬dels- und Needereigesellschaft liegt, eine besondere , nach
8 7 ' zu beschaffende Eivzelmeldelarte an den Kohlenaus-
glcich Mannheim , Parkring 27/29 , zu senden.

III . Sämtliche Meldekarten sind gleichlautend auszu-
füllcn. Auch wenn mehrere Karten an verschiedene Amt¬
liche Verteilnnasstcllcn oder verschiedene Lieferer zu
richten sind, müssen sämtliche Karten in allen Teilen ge¬nau gleichlautcn . Dies bezieht sich anch auf die Bezeich¬
nung der Sorten und Mengen und die Namen der Lie¬
ferer.

IV. Für Gaskoks fällt die unter Absatz l, Ziffer 3 ge¬nannte , an die Amtliche Verteilnngsstelle zu richtendeMeldekarte fort.
8 6 . Amtliche Vcrtcilnngsstcllcn.

Amtliche BcrteilnngSstellen sind :
I . Für Steinkohle* aus Ober- und Nicderschlesien;

Amtliche Verteilnngsstelle für schlesische Stein¬
kohle in Berlin W . 8, Unter den Linden 32.

* Auch Siciukohlenbrikeits , Schlammkohle und Koks.



e —

s . Für Ruhrkohle *
Das Rheinisch - Westfälische Kohlensyndikat in
Esten.

». Kür Steinkohle * auS dem Aachener Revier :
Amtliche Vertetlungsstelle für die Steinkohlcn -
gruben des Aachener Reviers in Kohlscheid (Bez .
Aachen) .

4. Für die Steinkohle * aus dem Saarrevier , Loth¬
ringen und der bayerischen Pfalz :

Amtliche Verteilungsstelle für daS Saarrevicr in
Saarbrücken 2 (Königliche Bergwerksdirektion ) .

6 . Für die Braunkohle -)- aus dem Gebiet rechts der
Elbe :

Amtliche Vertellungsstelle für die Brannkohleu -
werke rechts der Elbe in Berlin 7, NeichS -
tagsufer 10.

6. Für die mitteldeutsche Braunkohles (links der
Elbe ) mit Ausnahme der unter 7 genannten :

Amtliche Verteilungsstelle für den mitteldeutschen
Braunkohlenbergbau tn Halle a . S ., Landwehr -
strotze 2.

7. Für Braunkohles aus dem Königreich Sachsen,
links der Elbe und dem Herzogtum Sachsen -Nltenbnra ,
sowie für böhmische nach Deutschland (nutzer Bauern ) etn-
geführte Kohle und für sächsische Steinkohle * :

Kohlenausglcich Dresden , LinienkomMandan -
tur L . Dresden .

8. Für rheinische Braunkohles , Braunkohles der
Grube Gustav bei Dettingen und Braunkohle aus dem
Dillgebiet , dem Westerwald und dem Grohherzogtum
Hetzen :

Amtliche VerteilungSstelle für den rheinische»
Braunkohlenbergbau in Eöln , Unter Sachsen-
Hausen 5/7 .

9 . Für Stein -* und Braunkohles aus dem rechtsrhek
irischen Bayern (ohne Grube Gustav bei Dettingen ) und
für böhmische , nach Bayern eingeführte Kohle *s :

Amtliche Verteilungsstelle für den Kohlenbergbau
im rechtsrheinischen Bayern , München , Ludwig-
stratze 16 .

10. Für Steinkohle » beS DeisterS und feiner Um¬
gebung (Obernkirchen , Barsinghausen , Jbbenbüre »
« sw .) :

Amtliche VerteilungSstelle für die Steinkohleu -
gruben des Deisters und seiner Umgebung Bar -
stnghausen a. Deister .

§ 7. Art der Meldung .
1 . Die Meldungen , die mit deutlicher Namensunter -

fchrift sFirmenunterschrift ) des Melbepflichtigen versehe»
sein müssen , dürfen nur auf amtlichen , für Januar be¬
stimmten Meldekarten mit braunem Druck erstattet wer¬
den , die jeder Meldepflichtige bei der zuständigen OrtS -
oder Bezirksstelle , beim Fehlen einer solchen bei der zu¬
ständigen Kriegswirtschaftsstelle , wenn auch diese febli , bei
der zuständigen Kriegsamtstelle gegen eine Gebühr vo»
0,15 Mk . für vier zusammenhängende Karten beziehe»
kann . Auch die etwa noch weiter erforderlichen Melde¬
karten ( siebe 8 6,1 ' und ' , 8 5 , ! l und 89 ' sind dort einzeln
für 0,08 Mk . das Stück erhältlich .

2. Hat ein Meldepflichtiger Betriebe an verschiedenen
Orten , so müssen für jeden Betrieb die Meldungen ge¬
sondert erfolgen .

3. Die Meldekarten enthalten eine Einteilung nach
Vcrbranchergruppen . Jeder Mcldcpilichtige hat die für
ihn in Frage kommende Verbrauchergruppe durch Durch¬
kreuzen kenntlich zu machen. Falls ein Meldepflichtiger
nach der Art seines gewerblichen Betriebes zu mehreren
Verbrauchergruppen gehört , ist matzacbend . zu welcher
Verbrauci -ergruvpe der wesentlichste Teil seines Betrie¬
bes gehört . Ist ihm vom Reichskohlenkommissar eine
Verbrauchergruvpe angewiesen worden , so hat er diese zu
durchkreuzen . Es ist unzulässig , mehrere Verbraucher -
grnppcn zu durchkreuzen.

§ 8 , Meldung >m Falle der Annahmeverweigerung de»
Meldekarten durch Lieferer .

Wenn ein Meldepflichtiger keinen Lieferer zur An¬
nahme seiner Meldekarte bereit findet , so hat er nebe»
der für den Retchskommitzar für die Kohlenvcrteilung i»
Berlin bestimmten Meldekarten auch die für den Lieferer
bestimmten Meldekarte dem Reichskommissar für die
Koblcnverteilung in Berlin einzusenden , und zwar mit
einem besonderen Begleitschreiben , in dem anzugeben ist,
aus welchem Grunde die Meldekarte nicht an einen Lie¬
ferer weitergegeben wurde , und welcher Lieferer vorge-
schlagen wird .

f Such Braunkohlenbriketts, . Natzpretzsteine and Strudel »!«.

8 9. Weitergabe der Meldungen durch die Lieferer .
1 . Jeder Lieferer , dem eine Meldekarte zugegange «

ist , hat sie ohne Verzug seinem eigenen Lieferer weiter »
zugeben , bis sie zu dem „Hcmptliefcrer " gelangt . Haupt¬
lieferer ist das liefernde Werk sZeche , Koksanstalt . Bri¬
kettfabrik ) oder , wenn es einem Dritten (Verkaufskartell
oder Handelsfirma ) den Alleinvertrieb seiner Produktion
überlasten hat , dieser Dritte .

2. Falls ein Lieferer (Händler ) die in einer Melde¬
karte aufgeführten Brennstoffe von mehreren Vorliefe¬
rern bezieht , so gibt er nicht die urschriftliche Meldekarte
weiter , sondern verteilt deren Inhalt auf so viel neue
Meldekarten , wie Vorliefcrer in Frage kommen . Die
neuen Meldekarten hat er an die einzelnen Vorlielerer
weiterzugeben . Dir Mengen der der neuen aufaeteilten
Meldekarten dürfen zusammen nicht mehr ergeben , als
die der urschriftlichen Karte . Jede neue Meldekarte hat :

a) die auf diese Karte entfallende Menge ,
b) die auf d:e anderen Karten verteilten Nestmenaen

der urschriftlichen Karte mit Nennung der Lie¬
ferer und der von ieöem bezogenen EGzelmenaen
und Sorten zu enthalten . Die neuen Meldekarten
sind mit dem Vermerk „Aufgeteilt " und dem Na¬
men der aufteilenden Firma zu versehen . Die ur¬
schriftliche Karte ist bis zum 1 . Avril 19 ( 8 sorgfäl¬
tig aufzubewahren .

3 . Jeder Lieferer (Händler ) , der von einem im Aus¬
lande wohnenden Lieferer böhmische Kohlen bezieht , bat
die betreffenden Meldekarten nicht an den ausländischen
Lieferer , sondern , falls es sich um Meldekarten handelt ,
die von im Königreich Bayern geleaenen Betrieben her¬
rühren , an die Amtliche Bertetlnnassielle München (8 6 ' ) ,
andernfalls an den Kohlenansgleicb Dresden (8 6 '

) zu
senden . Die Karten für solche ausländischen Lieferungen
sind mit der Aufschrift „Auslandskohle " zu versehen .

8 10. Unzulässigkeit vo« Doppelmelimnze ».
Meldungen derselben Bedarfsmenge bet mehrere »

Lieferern sind verboten .
8 11 . Wirkung unterlassener Meldung .

Ein Meldepflichtiger , der seiner Meldepflicht nicht
oder nicht fristgerecht genügt , oder falsche oder unvollstän¬
dige Angaben macht, bat neben der Bestrafung gemäß
8 14 zu gewärtigen , daß ihn der Neichskommiffar für die
Kohlenvcrteilung oder die Amtliche Verteilungsstelle von
der Belieferung ausschlietzt.

8 12. Anfragen «nd Anträge .
Anfragen und Anträge , die diese Bekanntmachung

betreffen , sind an den Retchskommitzar für die Kohlen¬
verteilung , Berlin , zu richten .

§ 13 . Bsrwenduug vo« gewerblichen Kohle« für
andere Zwecke .

Es ist verboten , Brennstoffe , die nach Maßgabe dieser
Bekanntmachung bezogen sind , ohne Genehmigung deS
Neichskvnrmiffars für die Kohlenvcrteilnng einem ande¬
ren als dem aus der Meldekarte ersichtlichen Zwecke zu¬
zuführen .

8 14 . Strafen .
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden

nach der eingangs erwähnten Bestimmung des 8 7 der
Bekanntmachung vom 28. Februar 19( 7 mit Gefängnis
bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft .

Neben der Strafe kann aus Einziebuna der Brenn¬
stoffe erkannt werden , auf die sich die Zuwiderhandlung
bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder
nicht.

8 15 . Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt am 1 . Januar 1918 in

» raft .
Berltn , 20 . Dezember 1917.
Der Retchskommitzar für die Kohlenverteilung .

Stutz .

Die Bürgermeisterämter des Bezirks werden aufaes»rdert ,
die Uebersicht der Zohlungs - und BollstreckungSbefeble sowie
der Wideriprüche, ferner die Tabellen k und ? für das Jahr
1917 umgehend hierher vorzulegen
_ Giotzh Amtsgericht_ _

Durlach . Güterrechtsregistereintrag.
Bnrtz Martin , Fabrikarbeiter in Grötzingen , und
Magdalena geborene Rothacker. Vertrag vom
21 . Dezember 1917 . Gütertrmnurg . Amtsgericht-
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